
 
 
23. Änderung FNP 2020 Tiefenreute-Bühl, Singen der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Singen, Rielasingen-
Worblingen, Steißlingen und Volkertshausen   
 
 
 
 
ABWÄGUNG ÜBER DIE EINGEGANGENEN STELLUNGNAHMEN 
(fristgerecht eingegangene Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung) 
 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte vom 25.03.2024 bis einschließlich 26.04.2024 
und die frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurde mit Schreiben 
vom 27.04.2024 bis einschließlich 23.05.2024 durchgeführt. 
 
 
Im Folgenden sind die fristgerecht eingegangen Anregungen/Stellungnahmen in der Reihenfolge der oben genannten 
Verfahrensschritte aufgeführt. Links jeweils die Original-Stellungnahmen und rechts dazu die Abwägung der Verwaltung bzw. 
das weitere Vorgehen. Aus datenschutzrechtlichen Gründen sind die Namen von Beteiligten im Sinne des § 3 Abs. 1 BauGB 
abgedeckt. 
 
 
Es sind keine Bürgeranregungen eingegangen. 
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1 Landratsamt Konstanz Schreiben vom 04.06.2024  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme zur Flurneuordnung und Landentwicklung wird zur 
Kenntnis genommen. 
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Die Teilfläche des Flurstücks 8749/1 wurde in den Unterlagen zur 
Waldumwandlung nachgeführt und in der Bilanzierung berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die 
Umwandlungserklärung nach § 10 LWaldG ist den Unterlagen zur 
Offenlage beigefügt. 
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Der gesetzliche Waldabstand wird im Rahmen der verbindlichen 
Bauleitplanung festgesetzt. 
 
 
 
 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird eine Schallgutachten 
erarbeitet.  
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. In den nachfolgenden 
Planverfahren erfolgt eine Abstimmung mit den zuständigen 
Fachabteilungen. 
 
 
 
 
 
Bei dem überplanten Gebiet handelt es sich um die letzte größere 
Entwicklungsfläche der Stadt Singen. Der Bedarf an Gewerbeflächen 
und Wohnbauflächen wurde nachgewiesen. Der Entwicklung von 
Gewerbe- und Wohnbauflächen wurde hier Vorrang gegeben, da 
diese Flächen im Zusammenhang der Siedlungsfläche der Stadt 
Singen liegen und daher keine Flächen außerhalb des 
Siedlungsgebiets für eine Gewerbeentwicklung neu erschlossen 
werden müssen. 
 
 
 
Es ist kein Regionaler Grünzug betroffen. Der Regionalverband hat 
im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung keine Bedenken geäußert. 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Die Gutachten wurden zwischenzeitlich fortgeschrieben. Die 
aktualisierten Fassungen sind den Beteiligungsunterlagen beigefügt. 
Eine Betroffenheit der Feldlerche kann nicht mehr festgestellt werden. 
Ebenso konnten keine Zauneidechsen im Plangebiet festgestellt 
werden. Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung werden 
notwendige Festsetzungen und Maßnahmen zur Minimierung bzw. 
zum Ausgleich festgesetzt werden. 
 
 
 
 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird eine Eingriff- 
Ausgleichbilanzierung mit entsprechenden Ausgleichs-, 
Kompensations- und Minimierungsmaßnahmen erarbeitet und im 
Bebauungsplan verbindlich festgesetzt. 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen vom Straßenbauamt, zur Wasserwirtschaft und 
zum Bodenschutz werden zur Kenntnis genommen. 
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Regierungspräsidium Freiburg, Schreiben vom 07.06.2024 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Einzelhandelsnutzungen sind mit Ausnahme eines Nahversorgers im 
gesamten Entwicklungsgebiet nicht vorgesehen. Die Steuerung 
erfolgt im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens. 
 
Die Umwandlungserklärung nach § 10 LWaldG ist den Unterlagen zur 
Offenlage beigefügt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23. Änderung FNP 2020 VVG Singen – Tiefenreute-Bühl, Singen 

Seite 10 von 23 

N° Einwände, Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag/Stellungnahme der Verwaltung 
2a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Das Flurstück 8749/1 wurde in den Unterlagen nachgeführt und in der 
Bilanzierung berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Umwandlungserklärung nach § 10 LWaldG ist den Unterlagen zur 
Offenlage bereits beigefügt. 
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Nach Abschluss der Offenlage wird der Antrag auf 
Waldumwandlungserklärung über die Untere Forstbehörde an die 
Höhere Forstbehörde eingereicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach der frühzeitigen Beteiligung hat sich die Stadt Singen mit der 
Forstdirektion ausgetauscht. Im Januar 2025 wurde sich darauf 
verständigt, dass der Ausgleichsfaktor mit 1:1,2 angesetzt wird. Die 
Aufforstungsfläche mit einer Größe von ca. 1,3 ha wird am südlichen 
Rand des Plangebiets flächenpassend eingeplant.  Diese 
Anpassungen der Waldausgleichsfläche sind in allen dem 
Planverfahren beiliegenden Dokumenten (Waldumwandlungs-
erklärung, UVP, Umweltbericht, Begründung, etc) berücksichtigt. 
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Plan aus Abstimmung zwischen Stadt Singen und der Forstdirektion 
Freiburg aus dem Januar 2025. 
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Einzelhandelsnutzungen sind mit Ausnahme eines Nahversorgers im 
gesamten Entwicklungsgebiet nicht vorgesehen. Die Steuerung 
erfolgt im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens. 
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 Gemeinde Gottmadingen, Schreiben vom 21.05.2024 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Das ermittelte Gewerbeflächenpotenzial für die Stadt Singen wurde 
im Rahmen der Fortschreibung des 
Gewerbeflächenentwicklungskonzepts 2030 nachgewiesen.  
Im Rahmen der Untersuchung hat eine Auswertung des  
vorhandenen sekundärstatistischen Material aufgezeigt, dass die im 
Umland von Singen gelegene Standorte für Gewerbeflächen ähnliche 
Engpässe aufweisen wie Singen selbst. Dementsprechend stellen 
diese Standorte keine unmittelbaren Wettbewerbsstandorte im Sinne 
möglicher Verlagerungs-/Alternativstandorte dar. 
 
Der in der Fortschreibung befindliche Regionalplan 3.0 ist Gemeinde 
Gottmadingen ebenso wie die Stadt Singen als Siedlungsbereiche für 
Gewerbe und Industrie festgelegt. Sie sind für eine über den 
gewerblichen Eigenbedarf hausgehende Entwicklung vorgesehen.  
 
Die entsprechenden Nachweise bei einer gewünschten Entwicklung 
weiterer Gewerbeflächen in Gottmadingen sind von der Gemeinde zu 
erbringen. Die Prüfung einer bedarfsgerechten gewerblichen 
Entwicklung der Gemeinde Gottmadingen obliegt nicht der Stadt 
Singen, sondern den zuständigen übergeordneten Fachbehörden. 
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5 Stellungnahme Stadt Engen im Hegau, Schreiben vom 18.06.2024 
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Einzelhandelsnutzungen sind mit Ausnahme eines 
Nahversorgungsstandorts im gesamten Entwicklungsgebiet nicht 
vorgesehen. Ein Nahversorger für die direkt im Plangebiet lebende 
Bevölkerung hat keine Auswirkungen auf den Einzelhandel der Stadt 
Engen oder Nahversorgungsstandorte der VVG Engen. Eine 
darüberhinausgehende Einzelhandelsentwicklung ist im Plangebiet 
nicht vorgesehen. 
Die konkrete Steuerung erfolgt im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens. 
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Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie Nachbargemeinden äußerten in ihren Antwortschreiben im Rahmen der Beteiligung gemäß § 
4 Abs. 1 BauGB keine Anregungen: 
 Regionalverband Hochrhein-Bodensee, Schreiben vom 16.05.2024 
 Naturenergie netze GmbH, Schreiben vom 29.04.2024 
 Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Schreiben vom 30.04.2024 
 Gemeinde Hilzingen, Schreiben vom 30.04.2024 
 Gemeinde Mühlhausen-Ehingen, Schreiben vom 14.05.2024 
 Netze BW GmbH, Schreiben vom 06.05.2024 
 Polizeipräsidium Konstanz, Schreiben vom 29.04.2024 
 
 
Es wird davon ausgegangen, dass von den Behörden und Trägern öffentlicher Belange, die keine Stellungnahme abgegeben haben, die von diesen Behörden 
wahrzunehmenden öffentlichen Belange nicht berührt werden. Der Stadt Singen sind in diesem Zusammenhang auch keine Sachverhalte bekannt, die für die 
Rechtmäßigkeit des Bauleitplans von Bedeutung sein könnten.  
 
 
Stadt Singen / 05.03.2026 


